
Fachtagung

Tagungspauschale 465,– b 
zzgl. 219,– b Hotelkosten inkl. Übernachtung 
bzw. 115,– b ohne Übernachtung  
Hotel Ostertor, Bad Salzuflen 
www.hotel-ostertor.com 
 

Arbeit und Leben  
Bielefeld e.V. DGB | VHS

Ravensberger Park 4 
33607 Bielefeld 

fon: 0521 | 55 77 72-0 
fax: 0521 | 6 81 62 
e-mail: info@aulbi.de

www.aulbi.de

Bei Fragen zur Fachtagung  
wenden Sie sich bitte an: 
Sissi Ahle · Arbeit und Leben Bielefeld 
fon 05 21 | 55 77 72-16 · e-mail: si@aulbi.de 

Zuständigkeitsbereich des Landesarbeitsgerichts Hamm

Hinweis für Betriebsratsmitglieder, Personalräte  
und Schwerbehindertenvertretungen 
Diese Fachtagung vermittelt Kenntnisse gem. § 37,6 BetrVG,  
§ 46,6 BPersVG und gem. § 96,4 SGB IX, die für die Mitglieder  
in Betriebsräten, Personalräten bzw. Schwerbehinderten- 
vertretungen erforderlich sind. 
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Fachtagungen bei  
Arbeit und Leben Bielefeld  
bedeuten:

Deshalb: Grundlagen- 
kenntnisse aus dem Bereich  
Arbeits- und Betriebs- 
verfassungsrecht sind  
wünschenswert.

Tagungsbeirat:  
Der Beirat berät Arbeit und Leben Bielefeld regelmäßig  
in aktu ellen Fragen des Arbeitsrechts und unterstützt die  
Konzeption und Planung der Tagungen. Es handelt sich aus-
nahmslos um Experten, die mit der Praxis vertraut sind.

Thomas Schlingmann | Fachanwalt für Arbeits- und  
Sozialrecht, Bielefeld (Sprecher und Koordinator des Beirats) 
Peter Schmidt | Vorsitzender Richter, LAG Hamm 
Thomas Staude | Betriebsratsvorsitzender Siemens AG,  
Niederlassung Bielefeld  
Werner Ziemann | Vorsitzender Richter, LAG Hamm
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Hotel Ostertor, Bad Salzuflen 

Mi 18.11. – Do 19.11. 2015 

Für Betriebsräte, Personalräte und  
Schwerbehindertenvertretungen

Aktuelles Arbeitsrecht  
zwischen Rhein und Weser
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Bitte umgehende Anmeldung! 
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie  
eine Bestätigung und rechtzeitig vor der Tagung  
weitere Informationen.

Anmeldung

Ich melde mich zur Fachtagung

Aktuelles Arbeitsrecht 
zwischen Rhein und Weser
vom 18. – 19. November 2015  
im Hotel Ostertor, Bad Salzuflen verbindlich an.

Name | Vorname:

Betrieb:

Betriebsanschrift ÿ PLZ | Ort:

Straße:

Telefon:

E-Mail:

 

Datum | Unterschrift:

Sie haben folgende 
Möglichkeiten zur Anmeldung:

per Fax:  05  21 | 6 81 62
E-Mail: info@aulbi.de
Online: www.aulbi.de

Postanschrift:

Arbeit und Leben  
Bielefeld e.V. 
Ravensberger Park 4

33607 Bielefeld

Übernachtung: 

ja            nein

Vorabend-Anreise:

ja            nein

Neuer Tagungsort!

Neuer Tagungsort!



Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,

 wenn es im November wieder heißt „Aktuelles Arbeitsrecht  
zwischen Rhein und Weser“, dann treffen wir uns das erste Mal zu 
dieser Veranstaltung nicht in Bielefeld, sondern in Bad Salzuflen,  
im schönen Lipperland. Mehr als sechs Jahre waren wir im Olden-
truper Hof, der nun Flüchtlingsunterkunft geworden ist und uns 
somit nicht mehr zur Verfügung steht. Wir sehen das als Chance, 
unserer Tagung auch räumlich ein frisches, modernes Umfeld zu 
geben und sind sicher, dieses mit dem Hotel Ostertor in Bad Salzuflen 
gefunden zu haben. Es wird Ihnen gefallen. 
 Gefallen werden Ihnen auch unsere aktuellen Themen. Neben 
den Blöcken zur aktuellen Rechtsprechung im Arbeits- und Betriebs-
verfassungsrecht haben wir uns diesmal für folgende Themen  
entschieden: Einigungsstelle und Arbeit nehmerhaftung.  
 Immer wieder stellen wir fest, dass zwar viel über Einigungsstel-
lenverfahren gesprochen wird, sie in der Praxis allerdings relativ sel-
ten stattfinden. Außerdem gibt es offensichtlich Unklarheiten, wann  
eine Einigungsstelle eingerichtet werden kann und wann ein  
Arbeits gerichtsverfahren in Frage kommt. Gute Gründe, Licht ins 
Dunkel zu bringen. 
 Dunkel wird es manchmal, wenn statt der gewünschten 800 
Kugellager 8000 geordert werden. Eine Null zu viel und ein erheb-
licher finanzieller Schaden ist entstanden. Kann der Arbeitgeber  
sich hier das Geld vom Arbeitnehmer wieder holen? Muss letzterer 
wirklich haften? Auch hier schalten wir das Licht ein. 
 Und wenn Sie in diesem Flyer einen Blick auf die Entscheidungen 
im Betriebsverfassungs- und im Arbeitsrecht, die referiert werden, 
werfen – ja, dann werden Sie feststellen: auch hier ist jede Menge 
Musik drin.

Wir freuen uns auf Sie.

ihre     ihre 
Dorothee Hildebrandt  Sissi Ahle 
Geschäftsführerin    Bildungsreferentin 
Arbeit und Leben Bielefeld e. V. Arbeit und Leben Bielefeld e. V.

Mittwoch, 18.11. Donnerstag, 19.11.    
         ca.  
 14:15  Das Verfahren vor der Einigungsstelle
     ˘  Frank Auferkorte | Vorsitzender Richter  

LAG Hamm

  Obwohl das Einigungsstellenverfahren nach dem BetrVG 
das übliche Konfliktlösungsinstrument ist, fühlen sich 
viele Betriebsräte auf diesem Gebiet unsicher und uner-
fahren. Der Referent ist ein erfahrender Einigungsstellen-
vorsitzender, der uns die wichtigsten Regeln erklärt und 
taktische Hinweise gibt. Behandelt werden u. a.:

  ˘  die Zuständigkeit der Einigungsstelle
 ˘  die Zusammensetzung der Einigungsstelle
 ˘  das gerichtliche Bestellungsverfahren
 ˘  der Ablauf des Einigungsstellenverfahrens
 ˘  der Spruch der Einigungsstelle und seine Anfechtung 

  

         ca.  
 15:45 Die Haftung des Arbeitnehmers 

     ˘   Peter Schmidt 
Vorsitzender Richter, LAG Hamm  
 
Ein verrutschtes Komma und schon sind statt 18.000 
Einheiten 180.000 Einheiten bestellt. Ein kleines Versehen 
mit u. U. sehr teuren Folgen. Kann der Arbeitgeber ver-
langen, dass der Arbeitnehmer den Schaden ersetzt? Und 
wer haftet bei einem vom Arbeitnehmer verschuldeten 
Verkehrsunfall mit dem Dienstwagen?

  Hierzu hat die Rechtsprechung Grundsätze für die Arbeit-
nehmerhaftung aufgestellt, die man im Gesetz nicht 
findet. Der Referent stellt uns diese Grundsätze vor und 
erklärt:

  ˘  wann ein Arbeitnehmer haftet
 ˘  wofür ein Arbeitnehmer haftet
 ˘  in welchem Umfang ein Arbeitnehmer haftet
 ˘  wann den Arbeitgeber ein Mitverschulden trifft. 

 

         ca. 
 17:00 Ende des ersten Veranstaltungstages 

        ab 
 18:00 Abendprogramm und Abendessen

  09:00  Aktuellste Rechtsprechung im Arbeitsrecht   
mit Schwerpunkt Kündigungsschutzrecht 

     ˘  Werner Ziemann | Vorsitzender Richter, LAG Hamm 

  Referiert werden die wichtigsten Entscheidungen des LAG 
Hamm und des BAG in den vergangenen Monaten, u. a.:

     ˘  Außerordentliche Kündigung, Nutzung dienstlicher  
Ressourcen zur Herstellung privater „Raubkopien“  
(BAG vom 16.07.2015, Az.2 AZR 85/15) 

     ˘  Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit, Verschulden 
bei langjähriger Alkoholabhängigkeit, Rückfall 
(BAG vom 18.3.2015, Az. 10 AZR 99/14) 

  ˘  Krankheitsbedingte Kündigung, betriebliches Eingliede-
rungsmanagement (BAG vom 20.11.2014 – 2 AZR 664/13) 

  ˘  Umfang der Arbeitszeit bei Fehlen einer ausdrücklichen 
Regelung (BAG vom 25.3.2015, Az. 5 AZR 602/13) 

     ˘  Befristete Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach  
Erreichen des Renteneintrittsalters  
(BAG vom 11.2.2015, Az. 7 AZR 17/13)

  13:00 Mittagessen  

 14:00 Fragestunde für Betriebsräte
     ˘   Thomas Schlingmann 

Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht, Bielefeld
     ˘   Peter Schmidt | Vorsitzender Richter, LAG Hamm
 ˘  Werner Ziemann | Vorsitzender Richter, LAG Hamm

  Im Rahmen dieser Fachtagung gibt es für Sie die Gelegen-
heit Ihre ganz spezifischen betrieblichen Fragen zu stellen 
und kompetente Antworten zu erhalten.  
Nachdem Sie sich angemeldet haben, bekommen Sie   
von uns einen Fragebogen, auf dem Sie uns Ihre Fragen  
im Vorfeld der Tagung mitteilen können. 
Für uns ist es sehr hilfreich Ihre Fragen vor der Tagung  
zu bekommen, da so eine fundierte Bearbeitung durch  
die Referenten sichergestellt ist. Selbstverständlich  
können Sie auch spontan vor Ort Ihre Fragen stellen.

    ca.  

 16:30 h Ende der Veranstaltung

 09:30 Eröffnung und Begrüßung
     ˘  Dorothee Hildebrandt 

Geschäftsführerin, Arbeit und Leben Bielefeld 
 

 09:45  Aktuellste Rechtsprechung im  
Betriebsverfassungsrecht

     ˘  Dr. Franz Müller | Vorsitzender Richter, LAG Hamm

  Referiert werden die wichtigsten Entscheidungen  
des LAG Hamm und des BAG, in den vergangenen  
Monaten, u. a.:

     ˘  Mitbestimmung des BR auch bei unbezahlten Pausen  
(BAG vom 25.02.2015, Az. 1 AZR 642/13)

     ˘  Befragung von sachkundigen Arbeitnehmern  
durch den BR 
(BAG vom 20.01.2015, Az. 1 ABR 25/13)

     ˘  Anspruch des BR auf Freistellung von  
Rechtsanwaltskosten 
(BAG vom 18.03.2015, Az. 7 ABR 4/13)

     ˘  Keine Versetzung bei Beendigung einer  
Personalgestellung 
(LAG Hamm vom 20.02.2015, Az. 13 Sa 1386/14)

     ˘  Anforderung an die ordnungsgemäße Ladung  
von BR-Mitgliedern zur BR-Sitzung 
(BAG vom 17.02.2015, Az. 1 ABR 45/13) 
 

  Die weitere Themenauswahl erfolgt quasi bis einen  
Tag vor der Tagung auf der Basis aktuellster Recht-
sprechung. Die Themen werden kurz vor der Tagung  
unter www.aulbi.de veröffentlicht. 
 

 
  13:00 Mittagessen 


